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Hiermit gibt die Stadtverwal-
tung Oschatz bekannt, dass der 
Stadtrat der großen Kreisstadt 
Oschatz in seiner Sitzung am 
24.08.2023 mit Beschluss Nr. 
2023-081 den Aufstellungsbe-
schluss zur 1. Änderung des Be-
bauungsplanes „Merkwitzer 
Straße“ gefasst hat. Für den mit 
der Änderung betreffenden Be-
reich ist Wohnbaufläche mit 
einem Baufenster festgesetzt.

Bekanntmachung des Be-
schlusses Nr. 2023 – 107 des 
Stadtrates der Großen Kreis-
stadt Oschatz über die Billi-
gung und öffentliche Ausla-
ge des Entwurfes der 1.Ände-
rung des Bebauungsplanes 
„Merkwitzer Straße“ gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB
Der Stadtrat der Stadt Oschatz 
hat in seiner Sitzung am 
19.10.2023, den Entwurf der 
1.Änderung des Bebauungspla-
nes „Merkwitzer Straße“ gebil-
ligt und zur Auslage beschlos-
sen. Die Stadtverwaltung wird 
gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 BauGB 
mit der Einholung der Stellung-
nahmen der betroffenen Behör-
den und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange und mit der 
Durchführung der öffentlichen 
Auslage beauftragt. Das Plan-
verfahren wird nach § 13 a 
BauGB i.V.m. § 13 BauGB durch-
geführt.

Der Geltungsbereich des Entwurfs der 1. Änderung desBebauungsplanes „Merkwitzer Straße“
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Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Merkwitzer Straße“
Der Entwurf der 1. Änderung 
mit textlichen Festsetzungen 
und die Begründung zur 1. Än-
derung liegen vom 01.11.2023 
bis einschließlich 01.12.2023 
während der Dienststunden:
3 Montag, Dienstag: 9.00 - 
12.00 Uhr und 13.00 – 
15.30 Uhr
3Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr 
und 13.00 – 16.30 Uhr
3Freitag: 9.00 – 12.00 Uhr
im Stadtbauamt der Stadtver-
waltung Oschatz, Neumarkt 1, 
öffentlich zu jedermanns Ein-
sicht aus. Die Unterlagen sind im 
Internet auf der Seite des Beteili-
gungsportales des Freistaates 
Sachsen veröffentlicht. Über die 
Homepage der Stadt Oschatz, 
Rubrik Leben in Oschatz dort 
unter Bauen & Wohnen gelan-
gen Sie ebenfalls zur Veröffentli-
chung. Während der Offenlage 
können von jedermann Beden-
ken und Anregungen zum Ent-
wurf der 1. Änderung schriftlich 
oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden. Über die Beden-
ken und Anregung entscheidet 
der Stadtrat in öffentlicher Sit-
zung. Verspätet abgegebene 
Stellungnahmen bleiben bei der 
Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan gemäß § 4a Abs. 6 
BauGB unberücksichtigt.

Gez. David Schmidt
Oberbürgermeister

Fußwege bitte sauberhalten
Freundliche Erinnerung an Reinigungspflichten

OSCHATZ. Die Stadt Oschatz 
und der Oschatzer Jugendstadt-
rat, welcher den Clean-up-Day 
organisiert hat, weist freundlich 
auf die Straßenreinigungssat-
zung hin. Diese verpflichtet alle 
Eigentümer und Besitzer der 
durch die öffentlichen Straßen 
erschlossenen bebauten und 
unbebauten Grundstücke dazu, 
die entsprechenden angrenzen-
den Straßen, Wege sowie Plätze 
zu reinigen.

Diese Reinigungspflicht um-
fasst die allgemeine Straßenrei-
nigung sowie den Winterdienst 
und hat so zu erfolgen, dass eine 
Störung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung sowie Ge-
sundheitsgefährdungen vermie-

den werden. Insbesondere um-
fasst die Reinigung die Beseiti-
gung von Wildwuchs und 
Fremdkörpern. Auf Grund ein-
gehender Beschwerden möch-
ten wir alle Anlieger darauf hin-
weisen diese Vorschrift zu be-
achten. Trotz alltäglicher Stress-
situationen welchen wir alle aus-
gesetzt sind, wären wir Ihnen 
sehr dankbar, wenn Sie unserer 
Bitte nachkommen könnten. 
Wer dieser Reinigungspflicht 
nicht nachkommt und dadurch 
eine Behinderung für den Ver-
kehr auf Straßen und Wegen 
entsteht, dem kann es passieren, 
dass eine kostenpflichtige An-
ordnung und Zwangsmitteln an-
gedroht werden.

Azubi (m/w/d) 
ab August 2024 gesucht

Der Abwasserverband Untere Döllnitz sucht ab August 2024 
einen Auszubildenden (m/w/d) als

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)

Weitere Informationen zu dem Ausbildungs-
angebot und der Stellenausschreibung 
findest du unter:
www.abwasser-oschatz.de/stellenangebote/
. 

Hast du Interesse an der Ausbildung? 

Dann sende deine Bewerbung bis 17. Dezember 2023 an:

2 Abwasserverband Untere Döllnitz
Mannschatzer Straße 38
04758 Oschatz
oder per E-Mail: personal@abwasserverband.org

Eine Fahrkarte zahlen, 
zwei können fahren
Besonderes Angebot des MDV am 31. Oktober
OSCHATZ. Am 31. Oktober 
kann jede Person mit einem 
gültigen Einzelfahrschein, wel-
cher in der verbundweiten 
ÖPNV-App MOOVME gekauft 
wurde, kostenfrei eine weitere 
Person für die jeweils gewählte 
Verbindung mitnehmen. Dabei 
können sich zwei Personen je-
weils eine Einzelfahrkarte, eine 
Einzelfahrkarte Kurzstrecke 
oder eine 24-Stunden-Karte 1 
Person teilen. Die Aktion um-
fasst auch die ermäßigten 
Kindertickets (Einzelfahrkarte 
Kind und 24-Stunden-Karte 
Kind), sodass zwei Kinder mit 
einem gültigen Kinderfahr-
schein fahren können. Ebenso 
gelten Einzelfahrkarten und Ein-
zelfahrkarten Kurzstrecke mit 
ABO Flex-Rabatt für die „2 auf 
1“-Aktion.

Die „2 auf 1“-Aktion richtet 
sich an alle Nutzerinnen der 
Apps MOOVME, DB Navigator 
und FAIRTIQ im Verbundgebiet 
des Mitteldeutschen Verkehrs-
verbundes (MDV) und des Ver-
kehrsverbundes Mittelsachsen 
(VMT) und gilt in allen Nahver-
kehrszügen, S-Bahnen, Straßen-
bahnen und Bussen.

MOOVME – die kostenlose 
App für Bus, Bahn, Zug und 
Mehr in Mitteldeutschland

Mit der kostenlosen App für 
Fahrplanauskunft und Tickets 
für den öffentlichen Nahverkehr 
kommst du schnell und zuverläs-
sig in ganz Mitteldeutschland 
von A nach B. Ob per Zug, S-
Bahn, Tram oder Bus – in Echtzeit 
erhältst du Auskunft über aktu-
elle Abfahrtszeiten und kurzfris-
tige Fahrplanänderungen.

Gemeinsam für den Frieden. Seit 1919
Landesverband Sachsen vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V. startet Haus- und Straßensammlung
OSCHATZ. Der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V., Landesverband 
Sachsen, sammelt bis 26. No-
vember Spenden für die Erfül-
lung seiner Aufgaben. Getreu 
dem Wort unseres Präsidenten, 
General a. D. Schneiderhan, 
„Der Tod des Soldaten ist kein 
privater Tod“, ist die Kriegs-
gräberfürsorge zunächst staat-
liche Aufgabe, die auf inter-
nationalen Verträgen basiert. In 
Deutschland werden jedoch 
noch immer mehr als die Hälfte 
der dafür erforderlichen Mittel 
durch private Spenden getra-
gen – jährlich etwa 30 Millionen 
Euro.

Seit 1919 Jahren errichtet, 
pflegt und betreut der Volks-
bund im Auftrag des deutschen 
Staates Kriegsgräberstätten, 
zumeist Soldatenfriedhöfe, im 
Ausland, d. h. ca. 2,8 Millionen 
Gräber auf rund 830 Friedhö-
fen. Bis zu 15 000 deutsche 
Kriegstote werden jährlich ex-
humiert und bestattet, davon 
können etwa ein Drittel durch 
die Mitarbeiter des Volksbun-
des identifiziert werden. Im In-
land berät der Volksbund die 
Friedhofsträger bei der Kriegs-
gräberpflege. In Sachsen exis-
tieren etwa 1000 Kriegsgräber-
stätten, vom „Feldgrab“ bis zu 
den großen Friedhöfen, zum 

Beispiel in Zeithain mit 
37 000 Toten.

Der Volksbund ist anerkannter 
Träger der freien Jugendhilfe 
und der politi-schen Erwachse-
nenbildung. Zentraler Bestand-
teil der Jugendarbeit sind inter-
nationale Projekte, bei denen 
junge Menschen verschiedens-
ter Herkunft und Nationalität 
unter dem Leitgedanken „Ver-
söhnung über den Gräbern – 
Gemeinsam für den Frieden“ 
zusammenfinden. Zudem bietet 
der Volksbund im Sommer inter-
nationale „Workcamps“ und 
Schülerbegegnungen an. Der 
Lan-desverband Sachsen ist ein 
wichtiger Partner für Schulen 

und Bildungsträger im Bereich 
der Gedenkstättenpädagogik 
und Erinnerungskultur.

In Sachsen werden jährlich ca. 
20 000 bis 25 000 Euro gesam-
melt – von Schülern, Soldaten, 
Reservisten und engagierten 
Freiwilligen. Jeder kann für den 
Volksbund sammeln oder spen-
den, um die Erinnerung an die 
Kriegstoten wachzuhalten, die 
Gräber dauerhaft zu bewahren 
und junge Menschen an diese 
Orte heranzuführen, die sich von 
Stätten der Trauer zu „Lernor-
ten“ verändern. Die Haus- und 
Straßensammlung des Volks-
bunds wird auch in der Region 
Oschatz durchgeführt. Eine 

Sammelliste oder Sammeldose 
findet man in der Stadtverwal-
tung oder direkt bei der Landes-
geschäftsstelle des Volksbun-
des. 

Spenden richten Sie bitte an 
folgendes Konto:
3 Kontoinhaber: 
Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e. V., 
LV Sachsen
3IBAN: 
DE95 8505 0300 3120 1044 68
3BIC-/SWIFT-Code: 
OSDDDE81XXX
3Verwendungszweck: 
Spende Haus- und Straßen-
sammlung LV Sachsen

„Wie Oschatzer Zwerge, Lampions und 
Girlanden einst die Wohnungen schmückten“ 
Neue Sonderausstellung ab 28. Oktober im Stadt- und Waagenmuseum Oschatz
OSCHATZ. Im Stadt- und Waa-
genmuseum Oschatz kann man 
ab Samstag, 28. Oktober, um 
13.30 Uhrdie neue Sonderaus-
stellung „Wie Oschatzer Zwer-
ge, Lampions und Girlanden 
einst die Wohnungen schmück-
ten“ zu sehen. Die Sonderaus-
stellung zeigt Produkte von zwei 
Fabriken, die einst in Oschatz an-
sässig waren, und die viele si-
cherlich noch kennen.

Die Oschatzer Christbaum-
schmuckfabrik Konrad fertigte 
von 1888 bis 1958 u.a. kleine 
Zwerge, Schneemänner aus 
Watte, Engelchen und Weih-
nachtsmänner für die Weih-

nachtszeit. Diese figürlichen 
Festartikel dürften bei so man-
chem Oschatzer in der Advents-
zeit die Stube geschmückt ha-
ben. Aber auch glückbringende 
Symbole zum Jahreswechsel aus 
Pappe, Papier, Zellstoffwatte 
und Naturmaterialien wie Tan-
nenzapfen machten Oschatz 
weit über die Grenzen als Manu-
faktur für Attrappen u. Christ-
baumschmuck bekannt.

Aus der Produktion der 
„Papierwarenfabrik P.F. Schön-
berner“, einst in Oschatz An der 
Döllnitz ansässig, können in der 
Sonderschau Girlanden und de-
korative Lampions für Festlich-

keiten sowie Zuckertüten aus 
der Zeit von 1935 bis 1990 be-
staunt werden. Außerdem stell-
te die Firma als einziger Betrieb 
der DDR die damals bei den Kin-
dern beliebten Indianerkostü-
me, die zu keiner Faschingsfeier 
fehlen durften, her.

In der Ausstellung werden 
nicht nur originale Produkte der 
beiden Oschatzer Betriebe vor-
gestellt, sondern auch histori-
sche Fakten zu den Firmenchro-
niken erzählt. Wunderschöne al-
te Ansichten der Stadt Oschatz 
ergänzen die Schau, welche bis 
zum 28. Januar 2024 zu sehen 
ist.

Schmückten 
viele Wohnzim-
mer in der 
Weihnachtszeit: 
Figuren aus der 
Oschatzer 
Christbaum-
schmuckfabrik 
Konrad.
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